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Für]oachim 





Vorwort 

Schon während meiner Studienzeit hat mich das internationale Recht in sei-
nen Bann gezogen. Nach einem einjährigen Studienaufenthalt in den USA, wo 
ich meine Kenntnisse bei so bekannten Völkerrechtslehrern wie Thomas A. Clin-
gan, Bernhard H. Oxman und Francisco V. Garcia-Amador erweitern konnte, 
und dem zweiten Staatsexamen bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das 
Institut ftir Internationales Recht an der Universität Kiel zurückgekehrt. Dort ist 
diese Arbeit entstanden; sie hat im Wintersemester 1988/89 der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation 
vorgelegen. 

An erster Stelle möchte ich Herrn Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum für die hervorra-
gende Betreuung der Arbeit danken. Durch Anregung des Themas, ständige 
Gesprächsbereitschaft und zahlreiche Ratschläge hat er den Fortgang meiner 
Dissertation stets gefördert. Weiterhin bin ich dem Zweitgutachter, Herrn Prof. 
Dr. Jost Delbrück, und dem damaligen Dekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät, Herrn Prof. Dr. Albert von Mutius, für die schnelle Durchführung des 
Promotionsverfahrens sehr verbunden. Daneben gilt mein besonderer Dank 
allen Mitarbeitern und vor allem meinen Kollegen und Freunden am Institut ftir 
Internationales Recht, deren Diskussions- und Hilfsbereitschaft ich viele Anre-
gungen verdanke. Frau Rotraut Wolf und Frau Carmen Becker danke ich für die 
schnelle und gründliche Durchfiihrung der Schreibarbeiten. 

Die Veröffentlichung der Arbeit ist mir aufgrund eines Druckkostenzu-
schusses des Auswärtigen Amtes sowie eines großzügigen Förderbeitrages der 
Deutschen BP Aktiengesellschaft, Hamburg, sehr erleichtert worden. Für diese 
fmanzielle Unterstützung möchte ich mich herzlich bedanken. 

Nicht zuletzt ist diese Arbeit durch Zuspruch, Diskussionsbereitschaft und 
Geduld meines Mannes ermöglicht worden. Ihm ist diese Arbeit gewidmet. 

Hamburg, im August 1989 

Doris König 
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Seemeile(n) 
sogenannt(e) 
Summary Records 
Seerechtskonvention von 1982 
Strafgesetzbuch 
Ständiger Internationaler Gerichtshof 
Supplement (Ergänzungsband) 
Teilband 
United States Treaties and Other International Acts Series 
translated 
unter anderem; und andere(s) 
United Nations 
United Nations Conference on Trade and Development 



UNEP 
UN 

ST/LEG/ 
SER.B 

UNTS 
u.s.c. 
usw. 
vgl. 
VJIL 
VRÜ 
YBILC 
ZaöRV 
z. B. 
Ziff. 

2 König 

Abkürzungsverzeichnis 

United Nations Environmental Programme 

United Nations Legislative Series (21 Bde., 1951-1985) 
United Nations Treaty Series 
United States Code 
und so weiter 
vergleiche 
Virginia Journal of International Law 
Verfassung und Recht in Übersee 
Yearbook of the International Law Commission 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
zum Beispiel 
Ziffer 
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Einführung 

Aufgabenstellung der Arbeit 

Im Bereich des Seevölkerrechts sind in den vergangeneo zwei Jahrzehnten 
erhebliche Veränderungen und die Entwicklung neuer Ordnungsstrukturen zu 
verzeichnen, die in die- noch nicht in Kraft getretene- Seerechtskonvention 
von 1982 Eingang gefunden haben. Die vorliegende Arbeit hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Problem der Durchsetzung mariner Umwelt und 
Bestandsschutzregelungen auf Roher See zu untersuchen. Diese Frage hat 
während der Verhandlungen auf der Dritten UN-Seerechtskonferenz zu kontro-
versen Auseinandersetzungen zwischen Hafen- und Küstenstaaten einerseits 
und den traditionellen Schiffahrtsnationen andererseits geführt. 

Um neue Entwicklungen auf dem Hintergrund der bisherigen Rechtsordnung 
der Hohen See deutlich machen zu können, ist es erforderlich, zunächst die 
traditionellen Ordnungsst~~"kturen aufzuzeigen. Die Rechtsordnung der Hohen 
See- eines staatsfreien Raumes, der von keinem Staat okkupiert werden kann 
-wird seit dem 17. Jahrhundert von dem Prinzip der Meeresfreiheit beherrscht. 
Dieses beruhte ursprünglich auf der These der Unerschöpflichkeit der Meere 
und sicherte den Staaten das Recht des freien Zugangs und der freien Nutzung. 
Außerdem entwickelte sich daraus in Verbindung mit dem Prinzip der 
souveränen Gleichheit der Staaten der Grundsatz der ausschließlichen Flaggen-
staatskompetenz. Das bedeutet, daß Schiffe auf Roher See - von wenigen 
völkergewohnheits- oder -vertragsrechtlichen Ausnahmen abgesehen - aus-
schließlich der Hoheitsgewalt des Flaggenstaates unterliegen. Als im Zuge der 
politischen und technologischen Veränderungen klar wurde, daß die These von 
der Unerschöpflichkeit der Meere nicht mehr aufrecht zu erhalten war, wurde 
mittels internationaler Übereinkommen der Versuch unternommen, die herge-
brachten Strukturen den geänderten Verhältnissen anzupassen. Da aber grund-
sätzlich am Durchsetzungsmonopol des Flaggenstaates festgehalten wurde, 
blieb die Durchsetzung gerade in bezug auf marine Umwelt- und Bestands-
schutzregelungen hinter den internationalen Vereinbarungen zurück. Dieses 
Problem wurde durch den ständig zunehmenden Gebrauch von sog. Billigflag-
gen (flags of convenience) noch verschärft. 

Angesichts der Durchsetzungsmängel, die aus dem Grundsatz der ausschließ-
lichen Flaggenstaatskompetenz resultieren, untersucht die vorliegende Arbeit 
Mechanismen, die das Ziel verfolgen, durch die Übertragung von Regelungs-

2* 



20 Einführung 

und Durchsetzungskompetenzen auf andere Staaten oder internationale Institu-
tionen die Wirksamkeit internationaler Schutzvorschriften auf Hoher See zu 
verbessern. Zu diesem Zweck sind, wie im einzelnen dargelegt werden soll, drei 
Wege beschritten worden: die Ausübung von Polizeibefugnissen durch andere 
als die Flaggenstaaten auf Hoher See, die Ausdehnung der Jurisdiktion der 
Küstenstaaten auf an die Küstengewässer angrenzende Meereszonen und die 
Erweiterung der Überwachungs- und Durchsetzungskompetenzen der Hafen-
staaten. 

Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen, daß die beiden letztgenannten Erscheinun-
gen Ausdruck gegenläufiger Entwicklungen im modernen Seevölkerrecht sind. 
Während die Ausweitung küstenstaatlicher Jurisdiktion in erster Linie den 
nationalen Interessen dieser Staaten dient, nehmen die Hafenstaaten sozusagen 
als Sachwalter ein gemeinsames Interesse aller Staaten an der Einhaltung 
internationaler Umweltschutzvorschriften auf Hoher See wahr. Nationalisie-
rungstendenzen im Bereich der Fischerei und des Bestandsschutzes stehen 
Internationalisierungstendenzen auf dem Gebiet des marinen Umweltschutzes 
gegenüber. 

Anhand dieses Befundes soll deutlich gemacht werden, daß sich das 
Seevölkerrecht in zwei verschiedene Richtungen entwickelt hat. Einerseits ist der 
Bereich der Hohen See zugunsten der Küstenstaaten erheblich verkleinert 
worden. Ihnen ist es auf der Dritten UN-Seerechtskonferenz gelungen, sich vor 
allem in bezug auf die Nutzung bzw. Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
weitreichende Rechte vorzubehalten. Andererseits ist aber - zumindest im 
Hinblick auf die Bekämpfung der Meeresverschmutzung - ein allmählicher 
Übergang des Seevölkerrechts von einem Recht der Koexistenz, das vom 
Prinzip der Nutzungs( und Verschmutzungs-)freiheit beherrscht wurde, zu einem 
Recht verstärkter internationaler Kooperation zu verzeichnen. Diese Entwick-
lung hat, wie nachgewiesen werden soll, eine Beschränkung der Souveränität des 
Flaggenstaates und eine qualitative Veränderung des Grundsatzes der Meeres-
freiheit zur Folge. Ihre rechtsdogmatische Einordnung in den Gesamtzusam-
menhang der Entwicklung eines internationalen Umweltrechtes wird zu dem 
Ergebnis führen, daß sie Ausdruck des sich herauskristallisierenden Prinzips der 
gemeinsamen Verantwortung aller Staaten für die Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume der Erde auch im Interesse künftiger Generationen ist. 



Erster Teil 

Die etablierten Überwachungs-
und Durchsetzungssysteme im Völkerrecht 

I. Die Problematik der Durchsetzung von Völkerrecht 
im allgemeinen 

Die Völkerrechtsordnung der Gegenwart ist im Gegensatz zu den 
staatlichen Rechtsordnungen- nach wie vor durch das Fehlen einer zentralen 
Rechtsdurchsetzungsgewalt gekennzeichnet. Das auf Selbstbehauptung und 
Selbstbestimmung ausgerichtete Wesen der Staaten, die trotz der Erweiterung 
des Kreises der Völkerrechtssubjekte noch immer die beherrschenden Akteure 
im Bereich der internationalen Beziehungen sind, hat die Etablierung einer 
solchen Autorität bisher nicht zugelassen. 1 Die Zentralisierung der Kompetenz, 
zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit militärische Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen (Art. 42-50 ON-
Charta), hat sich wegen der Struktur des Entscheidungsprozesses im Sicherheits-
rat und dem anhaltenden Gegensatz zwischen den beiden Supermächten als 
nicht funktionsfahig erwiesen. 2 Gleiches gilt für die Befugnis des Sicherheitsra-
tes gemäß Art. 94 Abs. 2 UN-Charta, Maßnahmen zur Durchsetzung von 
Entscheidungen des IGH zu beschließen. 3 Das Fehlen einer zentral organisier-
ten Durchsetzungsgewalt und institutionalisierter Sanktionen wird als eine der 
Hauptschwächen des Völkerrechts angesehen und hat zu der Frage Anlaß 
gegeben, ob das internationale Recht überhaupt als Recht im eigentlichen Sinne 
qualifiziert werden könne. 4 

1 Delbrück, Eine internationale Friedensordnung als rechtliche und politische Gestal-
tungsaufgabe-ZumVerständnis rechtlicher und politischer Bedingungen der Friedenssi-
cherung im internationalen System der Gegenwart, in: Frieden politisch fördern: 
Richtungsimpulse, hrsg. vom Kirchenamt im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (1985), 145-172 (148). 

2 Vgl. dazu im einzelnen Kunz, Sanctions in International Law, in: AJIL 54 (1960), 324-
347 (334ff.); E. Stein, Collective Enforcement of International Obligations, in: Die 
Durchsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen (Kolloquium anläßlich des 600jährigen 
Best~hens der Universität Heidelberg), ZaöRV 47 (1987), 56-66 (63f.). 

3 Bernhardt, Die gerichtliche Durchsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen, in: Die 
Durchsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen (Anm. 2), 17- 31 (29). 

4 Osieke, Sanctions in International Law: the Contributions oflnternational Organiza-
tions, in: NILR 31 (1984), 183-198 (183) m.w.N.; Friedmann, The Changing Structure of 
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